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Vernehmlassung zur Neuordnung der Pflegefinanzierung: Stellungnahme
Sehr geehrte Frau Arts

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Alternative Liste AL bedankt sich für die Gelegenheit sich zur Vernehmlassung zur Neuordnung der Pflegefinanzierung mittels der Teilrevision des Gesundheitsgesetzes, der Teilrevision des Gesetzes über die Beitragsleistungen des Staates für Altersheime sowie die Änderung der Verordnung über die Staatsbeiträge an die Krankenpflege verlauten lassen zu können. Gerne macht die AL von dieser Möglichkeit Gebrauch und nimmt wie folgt Stellung:

1. Allgemeine Bemerkungen

1.1 Grundsätzliches


Die Alternative Liste erachtet die kantonale Regelung zur Neuordnung der Pflegefinanzierung als unausgewogen. Das vorgesehene Finanzierungskonzept führt zu einer einseitigen Verschiebung der Pflegekosten auf die Leistungsbezügerinnen und -bezüger. Die Vernehmlassungsvorlage schöpft den ganzen Spielraum seiner kantonalen gesetzgeberischen Kompetenz aus, um die Kosten auf die Versicherten abzuschieben. Es kann nicht sein, dass die Neugestaltung der Pflegefinanzierung für den Kanton und für die Gemeinden kostenneutral ausgestaltet wird, und die ganzen Mehrkosten infolge der Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) auf die Patientinnen und Patienten abgewälzt werden. Allein durch die maximale Kostenbeteiligung der Patientinnen und Patienten für Pflegeleistungen in subventionierten und nicht subventionierten Pflegeheimen sowie bei der Spitex werden diese kumuliert mit schätzungsweise 53 Mio. Franken mehr belastet, wobei heute die Schätzungen über die Pflegekosten weit auseinander gehen. Nach Schätzungen der Städte Winterthur und Zürich könnten diese Kosten um einen Drittel höher liegen! Hinzu kommt weiter, dass der Kanton auf Investitionsbeiträge zugunsten der Heime verzichtet, und dass die Investitionen nun neu auch den Heimbewohnerinnen und -bewohner in Form von kostendeckenden Tarifen für Hotellerie aufgebürdet werden. Schliesslich bleiben die bisherigen Kostenanteile der Leistungsbezügerinnen und -bezüger auch unter dem neuen Finanzierungsregime bestehen, wie der 10-prozentige Selbstbehalt der OKP und die Höchstbelastungsgrenze für nichtpflegerische Spitex-Leistungen von 50 Prozent. 


Mit dieser Regelung wird in erster Linie der Mittelstand belastet: Wer im Laufe seines Lebens etwas gespart hat, würde im Alter, wenn er zu einem Pflegefall wird, zum Vermögensverzehr gezwungen. Dies führt entweder dazu, dass die Neigung zum Sparen in Zukunft abnimmt, oder aber dass infolge der aufgehobenen Erbschafts- und Schenkungssteuer das Vermögen frühzeitig auf die direkten Nachkommen übertragen wird, so dass dann die Ergänzungsleistung (EL) belastet wird.


Stossend ist auch die „Verfürsorgung“. Es kann nicht sein, dass für die Deckung der Pflegekosten vermehrt die Ergänzungsleistungen herangezogen werden. Es darf nicht sein, dass neu schätzungsweise 27 Mio. Franken auf die EL überwälzt werden. Man mag es als clever betrachten, wenn so fünf Achtel der Kosten unter anderem Titel auf den Bund abgeschoben werden; ob dies klug ist, ist eine andere Frage.


Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob es statthaft ist, wenn die OKP im Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung vom 13. Juni 2008 entlastet wird, der Kanton dann seinen Spielraum vollständig ausschöpft und die Mehrkosten praktisch tel quel den Versicherten überbürdet. Das führt im Endeffekt dazu, dass für die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Zürich der Versicherungsschutz entsprechend reduziert und ihnen das finanzielle Pflegefallrisiko direkt übertragen wird. In diesem Sinne handelt es sich bei der vorgeschlagenen kantonalen Pflegefinanzierung um einen empfindlichen Sozialabbau!


Aus finanzpolitischer Sicht darf nicht auf die gemäss KEF anfallenden grossen Defizite des Kantons verwiesen werden, da diese hausgemacht sind! Die entscheidenden Parameter sind einerseits die Höhe des Steuerfusses und anderseits die Höhe 

des finanziellen Krankheitsrisikos: Es darf nicht sein, dass die Kosten in Krankheits- bzw. im Pflegefall maximal aufs Individuum abgeschoben werden, nur damit der Steuerfuss maximal tief gehalten werden kann. Eine solche Politik führt zu einer gefährlichen Entsolidarisierung. Eine Entsolidarisierung, die primär den Mittelstand trifft, weil dieser weder EL noch andere Sozialleistungen beziehen kann und auch nicht merklich durch einen tiefen Steuerfuss entlastet wird.


Die Mehrbelastung der Patientinnen und Patienten ist für die AL stossend und nicht akzeptabel. Hier besteht grosser Nachbesserungsbedarf, wenn die Vorlage mehrheitsfähig werden soll.

2.2 Eckwerte der Vernehmlassung bzw. des Pflegefinanzierungs-konzepts des Regierungsrates


Die Alternative Liste nimmt zu den Eckwerten der Pflegefinanzierung folgendermassen Stellung:

a) Einbezug der Leistungsbezügerinnen und -bezüger in die Finanzierung:

Bei der Beteiligung der Patientinnen und Patienten an den ambulanten und stationären Pflegeleistungen im Umfang von 20 Prozent des höchsten vom Bundesrat gemäss Art. 25a Abs. 5 KVG festgelegten Pflegebeitrags handelt es sich für die AL um den eigentlichen „Schicksalsartikel“. Die Argumentation der Gesundheitsdirektion, dass es sich im Falle einer weitergehenden Kostenbeteiligung durch die öffentliche Hand um eine „Subventionierung nach dem Giesskannenprinzip“ handle, ist vollkommen deplaciert! In Tat und Wahrheit geht es darum, 

in welchen Umfang das Krankheitsrisiko versichert ist und in welchem Umfang dieses durch Leistungen der OKP und der öffentlichen Hand gedeckt wird. Es geht hier nicht um Subventionen oder Giesskannen, sondern um die Frage, wie weit das Risiko Krankheit durch die Gemeinschaft solidarisch getragen wird und wie weit dieses Risiko privatisiert wird! Für die AL kommt eine Reduktion des Versicherungsschutzes nicht in Frage. (Siehe auch einleitende Bemerkungen unter 1.1 Grundsätzliches.)

b) Kostenteiler zwischen Kanton und Gemeinden bei der „Akut- und Übergangspflege“:

Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn sich Kanton und Gemeinden die Kosten für die „Akut- und Übergangspflege“ analog zur Pflegeleistung aufteilen. Es stellt sich hier höchsten die Frage, wie die Akut- und Übergangspflege als neues (Finanzierungs-)Modell sich von der bestehenden Rehabilitation medizinisch abgrenzen und unterscheiden soll. Allenfalls ist in einem zweiten Schritt eine Vereinheitlichung der beiden Modelle bezüglich der Finanzierung anzustreben.


Allgemein kann gesagt werden, dass der Kostenteiler zwischen Kanton und Gemeinden für die Pflegeleistungen sinnvoll ist. Es macht Sinn, die Spitex-Regelung auf die ganzen Pflegeleistungen auszuweiten und es macht Sinn, einen finanzkraftindexabhängigen Beitrag zu leisten. Schliesslich macht es Sinn, die Aufteilung der Beiträge an die Pflegeleistungen zwischen Kanton und Gemeinden erst nach der Neuordnung der Spitalfinanzierung im Rahmen der Reform des Finanzausgleichs im Kanton Zürich neu zu ordnen.

c) Staatsbeiträge auf Basis von statistisch ermittelten ungedeckten Kosten der Pflegheimen:

Es ist grundsätzlich nichts gegen ein Benchmark unter den Pflegheimen zur Ermittlung der Restkosten zulasten der öffentlichen Hand (Normdefizit) einzuwenden. Eine andere Frage ist, wie dieser Benchmark ausgestaltet wird, und ob allenfalls die Gemeinden bzw. Trägerorganisationen der Pflegheime ein Mitspracherecht haben. Aus diesem Grund ist die AL der Meinung, dass die Spielregeln des Benchmarks im Gesetz geregelt werden müssten und so zum Gegenstand des demokratischen Prozesses werden. Je nach Ausgestaltung des Benchmarks besteht die Gefahr, dass der Kanton Kosten auf die Gemeinden abwälzt.


Ein Benchmark birgt auch die Gefahr, dass ein sehr hoher Kostendruck auf die Pflegheime aufgebaut wird - ein Kostendruck, der dann zulasten des Umfangs und der Qualität der Pflege- und Betreuungsleistungen gehen könnten. Diesbezüglich fehlen im Gesundheitsgesetz entsprechende Regelungen über Mindeststandards der Art, des Umfangs und der Qualität der Leistungen. Dies den Gemeinden zu überlassen, die gleichzeitig einem allfälligen erhöhten Kostendruck ausgesetzt sein könnten, ist nicht angezeigt.

d) Mitfinanzierung der nichtpflegerischen Leistungen durch die öffentliche Hand im ambulanten, jedoch nicht im stationären Bereich:

Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ wird von der AL voll und ganz unterstützt. Die vorliegende Regelung ist bezüglich dieses Grundsatzes und der Sozialverträglichkeit zu prüfen:

Die Verrechnung der Kosten für die Hotellerie in Pflegheimen 

geht von der Überlegung aus, dass diese Kosten den Leistungsbezügerinnen und -bezügern auch anfallen würden, wenn sie gesund wären. Bei den ambulanten Patientinnen und Patienten fallen diese Kosten (Miete, Essen etc.) jedoch mit oder ohne Spitex an. Einen Eigenbeitrag von 50 Prozent an die pflegerischen Leistungen im ambulanten Bereich kann je nach Einkommenshöhe zu einer Mehrbelastung und somit zu Fehlanreizen führen, so dass der Grundsatz „ambulant vor stationär“ ins Gegenteil verkehrt wird. Der Eigenbeitrag ist deshalb zu reduzieren, er könnte beispielsweise einkommensabhängig von 50 bis 0 Prozent abgestuft werden.


Aus sozialpolitischen Überlegungen ist weiter zu erwägen, ob, falls an der höchst möglichen Beteiligung der Patientinnen und Patienten an der Finanzierung der nicht von der OKP gedeckten Pflegekosten gem. Art. 25a Abs. 5 KVG festgehalten werden sollte, nicht im Gegenzug die öffentliche Hand einen Teil der Kosten für Hotellerie sowie für nichtpflegerische Betreuungsleistungen in Pflegheimen tragen sollte. Eine solche Regelung könnte allenfalls einkommensabhängig ausgestaltet werden und wäre insofern gerechter als die vorgesehene Regelung, wonach die Gemeinden freiwillig solche Leistungen verbilligen können. Letzteres führt bloss zu neuen kommunalen Ungleichbehandlungen der Bürgerinnen und Bürger.

e) Höchstbelastung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger für nichtpflegerische Spitex-Leistungen:

Siehe Stellungnahme zu Buchstaben d). Es muss nochmals betont werden, dass diese Belastungen kumuliert mit dem überwälzten Pflegebeitrag, dem Selbstbehalt und mit der Franchise anfallen. Die Belastungsgrenze kleiner und mittlerer Einkommenskategorien wird rasch erreicht bzw. überschritten.

f) Umsetzbarkeit der kantonalen Bestimmungen:

Die entscheidende Frage ist die Frage der Versorgungssicherheit. Da es bis anhin schon die Aufgabe der Gemeinden war, für ein ausreichendes Angebot an ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen zu sorgen, scheint die neue Regelung kein Neuland zu betreten.


Inwieweit die neue Regelung der Pflegefinanzierung zu einem administrativen Mehraufwand führt, muss hier offen gelassen werden. Es ist jedenfalls begrüssenswert, wenn die gesamte Finanzierung des Gesundheitsbereichs auf kommunaler und kantonaler Ebene in einem zweiten Schritt neu geordnet wird.

Weitere Eckwerte gemäss RRB vom 8. Juli 2009:

g) Verpflichtung der Gemeinden für die Pflegeversorgung zu sorgen:

Es ist sinnvoll, wenn am status quo ante festgehalten wird und wenn dieser nun gesetzlich verankert wird. Es bleibt zu wünschen, dass bei der Spitalversorgung eine ähnliche Regelung getroffen wird, die den Kanton in die Pflicht nimmt.

h) Grundsatz „ambulant vor stationär“

Diesem Grundsatz ist zuzustimmen, damit die Kosten des Gesundheitswesens gesenkt werden können. Leider wird im Gesetz diesem Grundsatz nicht konsequent nachgelebt: Namentlich der Eigenbeitrag der Leistungsbezügerinnen und -bezüger für Spitex-Leistungen verletzt diesen Grundsatz. Siehe Buchstaben d) und e).

i) Keine Beiträge an Investitionen:

Dass die Investitionen auf die Leistungen für Hotellerie und nichtpflegerische Leistungen geschlagen werden, lehnt die AL ab. Neben den schon heute sehr hohen Kosten für die Pflegheimbewohnerinnen und -bewohner werden diese nun zusätzlich mit den Investitionskosten sowie mit dem maximalen Anteil an den ungedeckten Pflegekosten belastet.


Die Investitionen müssen nach wie vor von den Gemeinden getragen werden, wobei der Kanton einen Beitrag leistet. Eine entsprechende gesetzliche Regelung ist aufzunehmen.

Damit die Vernehmlassungsantwort nicht noch länger wird, verzichten wir hier auf eine paragraphenweise Stellungnahme. Die wichtigsten Kritikpunkte und Anregungen können der allgemeinen Beurteilung der Vorlage entnommen werden.

Wir bitten Sie um angemessene Berücksichtigung unserer Anmerkungen und verbleiben 

Mit hochachtungsvollen Grüssen

Alternative Liste AL

Antonia Maino

Politische Sekretärin
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